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LANDESSCHULRAT FÜR VORARLBERG 

Zahl: 10.02/0008 Dr. Ma-Stelha 
(Bei Antwortschreiben bitte anführen) 

Bregenz, am 19. März 1997 
Sachbearbeiterin: 
Mag. Dr. Evelyn Marte-Stefani 
Telefon-Durchwahl: 4960 43 
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Bundesministerium für Unterricht und ZI. ................ ~.:1. ............. -(2,:/19 .... tr 
kulturelle Angelegenheiten r~1';'-" ,,1 '" "'''''. 
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Minoritenplatz 5 . "',..J L 
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Entwurfvon Novellen zum Schulorganisationsgesetz, zum Schulunterrichtsgesetz, 
zum Schulpflichtgesetz 1985 und zum Pflichtschulerhaltungsgrundsatzgesetz, 
Begutachtungsverfahren; Stellungnahme 
Bezug: Z1. 12.690/3-IIIIA/2/98 vom 2. Februar 1998 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Kollegium des Landesschulrates für Vorarlberg nimmt gemäß § 9 Abs. 1 

Bundesschulaufsichtsgesetz, BGB1. Nr. 240/1962 idgF auf Grund seines Be~chlusses 

vom 19. März 1998 zu den vorliegenden Entwürfen von Novellen zum 

Schulorganisationsgesetz, zum Schulunterrichtsgesetz, zum Schulpflichtgesetz 1985 

und zum Pflichtschulerhaltungsgrundsatzgesetz wie folgt Stellung: 

Das Kollegium des Landesschulrates für Vorarlberg begrüßt die vorliegenden 

Entwürfe zu den oben erwähnten Novellen und erhebt keine Einwände. 

Das Kernstück der Regelungen der vorliegenden Entwürfe wurde über viele Jahre 

hindurch durch Schulversuche erprobt. Die Ergebnisse waren durchwegs positiv und 

erwiesen sich im Sinne der individuellen Förderung des Kindes als pädagogisch 

wertvoll. Es werden Rahmenbedingungen sowohl für Kinder mit schwächerer als auch 

für Kinder mit besonderer Begabung entsprechend berücksichtigt. 
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Dieser Grundsatz gilt auch rur die Flexibilisierung der Leistungsgruppen im Sinne 

einer inneren Differenzierung als auch rur die Neuordnung des Überspringens von 

Schulstufen. 

Ebenso begrüßt werden die Einruhrung der verbindlichen Übungen Vorbereitung auf 

Schreiben und Lesen in der Vorschule und Lebende Fremdsprache in den ersten zwei 

Schulstufen. 

Zu Zif. 2 der Novelle zum Schulunterrichtsgesetz (§ 18 Abs. 2): 

Das Kollegium des Landesschulrates rur Vorarlberg berurwortet auf Grund der 

positiven Ergebnisse der langjährigen Schulversuche Variante 2, um eine echte 

Wahlmöglichkeit durch das Klassen- bzw. Schulforum anzubieten. 

Zu Zif. 1 der Novelle zum Schulunterrichtsgesetz (§ 17 Abs. 5 iVm § 70 Abs. 1): 

Das Kollegium des Landesschulrates rur Vorarlberg spricht sich im Sinne emes 

ausreichenden Rechtsschutzes des Schülers/der Schülerin einerseits und emer 

konsequenten Rechtssystematik andererseits rur ein Berufungsrecht aus. Dieses sieht 

das Schulunterrichtsgesetz ja auch im Rahmen des Umstufungsverfahrens in der 

Hauptschule vor, worin ein analoger Sachverhalt zu erkennen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Amtsruhrende Präsidentin: 

Hofrat Dr. Wemer König, 
Landesschulratsdirektor 
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